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Gemeinde Sustrum

Bebauungsplan Nr. 27
"Krematorium"

Entwurf
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Planverfasser/in:
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Planzeichnung Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sustrum diesen 
Bebauungsplan Nr. 27 "Krematorium", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ___.___._______ die Aufstellung dieses Bebauungsplanes
beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ___.___._______ ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000
© GeoBasis-DE /LGLN 2024

Landesamt für Geoinformation
und Landsvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Planunterlage erstellt von: Auftragsnummer: 241184
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Bernd Haarmann
Forst-Arenberg-Str. 1
26892 Dörpen
Tel.: 04963-919170
e-mail: info@vermessung-haarmann.de

Gemarkung: Sustrum Flur: 1

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 26.11.2024). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Dörpen, den ___.___._______
ÖbVI Haarmann, Dörpen
(Amtliche Vermessungsstelle)

Unterschrift

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ___.___._______ dem Entwurf dieses Bebauungsplanes und dem 
Begründungsentwurf zugestimmt und die Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  wurden am ___.___._______ ortsüblich bekannt 
gemacht.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist der Entwurf dieses Bebauungsplanes, der Begründungsentwurf, die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und die Bekanntmachung im Zeitraum  
vom ___.___._______ bis einschließlich ___.___._______ im Internet veröffentlicht und durch leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeiten (hier: öffentliche Auslegung) zur Verfügung gestellt worden.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB diesen
Bebauungsplan nebst Begründung in seiner Sitzung am ___.___._______  als Satzung (§ 10 BauGB)
beschlossen.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  ___.___._______ im
Amtsblatt _______ des Landkreises Emsland bekannt gemacht worden.
Dieser Bebauungsplan ist damit am ___.___._______ in Kraft getreten.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind Verletzungen von Verfahrens- und
Formvorschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB, beachtliche Verletzungen unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes
oder beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht
worden. Entsprechende Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Sustrum, den ___.___._______

Bürgermeister

Planverfasser/in

Sonstiges Sondergebiet (gemäß § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung 
Krematorium

Baugrenze

Öffentliche Grünflächen

o

NWP Planungsgesellschaft mbH

Gesellschaft für räumliche
Planung und Forschung

Escherweg 1
26121 Oldenburg

Postfach 5335
26043 Oldenburg

Telefon 0441 97174 -0
Telefax 0441 97174 -73

E-Mail   info@nwp-ol.de
Internet  www.nwp-ol.de

Offene Bauweise

Grenze des räumlichen Geltungbereiches des Bebauungsplanes Nr. 27
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenerklärung

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß über NHN
über nächstgelegener öffentlicher Verkehrsfläche  -  GH = Gebäudehöhe

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Grundfläche

I

GH 16,50 m
ü. NHN

GR 1.000 m²

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und Abs. 6 BauGB )

Sonstige Planzeichen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen oder Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und Abs. 6 BauGB)

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

M. 1 : 1.000

N
0 100 500 m200 300 400

Plangebiet

Flächen für Wald

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB und Abs. 6 BauGB )

Einfahrtbereich

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB und Abs. 6 BauGB)

Rechtsgrundlagen für diesen Bebauungsplan sind:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025
(Nds. GVBl. 2025 Nr. 3)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, S. 46),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Bauverbotszone 20 m

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

10,10 m
ü. NHN

HBP
Höhenbezugspunkt (HBP) über NHN mit Angabe der ETRS89/UTM Koordinaten

Sichtdreieck

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB und Abs. 6 BauGB )

unterirdische Leitung  –  Niederspannungskabel der EWE Netz  (Kennzeichnung)

Straßenbegrenzungslinie

Baubeschränkungszone 40 m


